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3.  Die Verbote nach Ziffer 1 gelten im östlichen Bereich  
des Busparkplatz Süd am südlichen Ende der Esplanade. 
Der Geltungsbereich der Verbote ist dem beiliegenden  
Lageplan zu entnehmen. Der Lageplan ist Bestandteil  
dieser Allgemeinverfügung. 

4.  Diese Allgemeinverfügung gilt am Tag nach der öffentli
chen Bekanntmachung als bekanntgegeben. 

5.  Die sofortige Vollziehung der Ziffer 1 dieser Allgemein
verfügung wird angeordnet. 

6.  Die Vorschriften der Verordnung der Landeshauptstadt 
München über die Arena in Fröttmaning (ArenaVO) vom 
11.08.2021 bleiben unberührt.

Hinweis

Die Allgemeinverfügung und ihre Begründung können im 
Kreisverwaltungsreferat, Dienstgebäude Ruppertstr. 11, Raum 
35.101, 80337 München nach vorheriger Terminvereinbarung 
(Tel. 089 233 45044) eingesehen werden.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem Bayeri
schen Verwaltungsgericht München. 
Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
a) Schriftlich an oder zur Niederschrift bei 

Bayerisches Verwaltungsgericht München
Postanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München 

b)  Elektronisch nach Maßgabe der Bedingungen, die der  
Internetpräsenz der Verwaltungsgerichtsbarkeit  
www.vgh.bayern.de zu entnehmen sind 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung
 
Die Klageerhebung per einfacher EMail ist nicht zugelassen 
und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Ab 01.01.2022 
muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen 
grundsätzlich elektronisch einreichen.

München, den 13. Juni 2024 gez. Groth
  Stadtdirektor

Vollzug des Landesstraf- und Verordnungsgesetzes 
(LStVG);
Sicherheitsrechtliche Allgemeinverfügung,  
„Busparkplatz Süd Allianz Arena“

Anlage:
Lageplan, Stand: 23.05.2024

Die Landeshauptstadt München – Kreisverwaltungsreferat – 
erlässt folgende

Allgemeinverfügung:

1.  An den Spieltagen der UEFA FußballEuropameisterschaft 
2024 in München ist es nicht erlaubt:

1.1  gewaltverherrlichende, rassistische oder durch andere  
Arten gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, wie z.B. 
Homophobie, Antisemitismus, Antiziganismus, gekenn
zeichnete Parolen zu äußern oder zu verbreiten sowie  
Bevölkerungsgruppen durch Äußerungen, Gesten oder 
Propagandamaterial zu diskriminieren; 

1.2  Waffen oder sonstige Gegenstände, die ihrer Art nach  
zur Verletzung von Personen oder zur Beschädigung von 
Sachen geeignet und den Umständen nach dazu bestimmt 
sind, ohne Erlaubnis der zuständigen Behörde mit sich zu 
führen;

1.3  Feuer zu machen, Feuerwerkskörper, Rauchkörper, 
Leuchtkugeln oder andere pyrotechnische Gegenstände 
mit sich zu führen, abzubrennen oder abzuschießen;

1.4  Gegenstände oder Kleidung in einer Art und Weise zu  
nutzen, die geeignet und den Umständen nach darauf  
gerichtet ist, die Feststellung der Identität zu verhindern 
(Vermummungsverbot);

1.5  das Mitführen von Glasflaschen beim gemeinsamen 
Marsch einer größeren Anzahl von Menschen zur Arena 
(Fanmarsch; ein Fanmarsch ist in der Regel bei einem ge
schlossenen Auftreten einer größeren Personengruppe  
in der Öffentlichkeit, wobei die innere Verbundenheit der 
Gruppierung durch Kleidung und / oder das entsprechen
de Verhalten, wie skandierende Rufe bzw. Gesang deut
lich wird, anzunehmen);

2.  Die Verbote nach Ziffer 1 gelten an folgenden Spieltagen:

Freitag, 14.06.2024, 
Montag, 17.06.2024, 
Donnerstag, 20.06.2024,
Dienstag, 25.06.2024, 
Dienstag, 02.07.2024 und 
Dienstag, 09.07.2024 
jeweils ab 4 Stunden vor Spielbeginn und bis 2 Stunden 
nach Ende der Spiele.
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